
 
 

Meisterschule für schreiner

ADresse

Gewerbliche Schule Ravensburg 
Gartenstraße 128
88212 Ravensburg

KOntAKt / seKretAriAt

Tel. 07 51 | 3 68-1 00
Fax 07 51 | 3 68-1 18

Öffnungszeiten 
Mo - Do 7.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Fr 7.00 Uhr – 13.30 Uhr

poststelle@gsravensburg.de
www.gsravensburg.de

Schulträger: Landkreis Ravensburg stAnD 11 / 2018



Ziel Der AusbilDung

Die Meisterschule für Schreiner bereitet auf 
die Meisterprüfung im Schreinerhandwerk 
vor und vermittelt eine umfassende  
Ausbildung zur Führung eines Betriebes.
Die Ausbildungszeit beträgt ein Jahr. Das 
Schuljahr beginnt im September und endet 
im Juli (je nach Ferienordnung des Landes 
Baden-Württemberg).

AufnAhMebeDingung

Gesellenprüfung als Schreiner/Tischler oder 
eine Facharbeiterprüfung als Holzmechani-
ker bzw. eine entsprechende Qualifikation. 
Für andere Berufsabschlüsse: erfragen Sie 
bitte Sonderregelungen bei der HWK Ulm.

VerlAuf Der AusbilDung

 § Teil 1: Meisterhafte Verrichtung der Tätigkeiten im Schreinerhandwerk

 § Teil 2: Fachtheoretische Kenntnisse im Schreinerhandwerk

 § Teil 3: Betriebswirtschaftliche, kaufmännische  und rechtliche Kenntnisse

 § Teil 4: Berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse

Nach Absprache kann der Kurs auch nur in den Teilen 1+2+3 oder 1+2 besucht werden. 
Die Meisterschule endet mit der Meisterprüfung vor der HWK.

Ein umfangreicher Maschinenpark und eine moderne Schulausstattung ermöglichen eine 
optimale Vorbereitung auf die Meisterprüfung und die Herausforderungen im Betrieb.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen oder einen Besuch zur Information.

Der Anmeldung sind ein tabellarischer Lebenslauf, das Abschlusszeugnis der  
Berufsschule sowie das Gesellen- bzw. Facharbeiterzeugnis beizulegen.

Meisterprüfung unD gebühren

Am Ende des Schuljahres kann die Meisterprüfung vor 
der Handwerkskammer Ulm abgelegt werden. Die Zulas-
sung zur Meisterprüfung muss bei der HWK beantragt 
werden. Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die 
Kammer. Sie legt die Prüfungsgebühr fest. 

Die Höhe der Teilnehmergebühren wird vom Schulträger 
(Landkreis Ravensburg) festgesetzt. Sie sind je zur Hälfte 
unmittelbar zu Beginn des ersten bzw. zweiten Schul-
halbjahres zur Zahlung fällig. Aktuelle Gebühren siehe 
Homepage der Gewerblichen Schule Ravensburg.


